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50 Verordnung , betr . die öffentl . Geſundheit u. Reinlichkeit .

Ueber ihre Wahrnehmungen werden ſie mindeſtens alle
drei Monate in der Sitzung des Bezirksraths vortragen und

jährlich dem Miniſterium des Innern Bericht erſtatten .
Bei der Feſtſtellung örtlicher Bauordnungen , der Auf⸗

ſtellung von Ortsbauplänen , bei Ertheilung der Baubewilligung
für Schulen , Spitäler , Gefängniſſe , Verpflegungsanſtalten ,
zum Aufenthalte einer größeren Menſchenzahl beſtimmte Ge⸗
bäude , bei Anlage von Abzugskanälen , Waſſerleitungen , bei
den in 88 4, 5, Abſatz 3 bis 5, 7 dieſer Verordnung er⸗
wähnten Entſchließungen , bei der Genehmigung zu gewerb⸗
lichen Anlagen , die unter § 16 der Gewerbe - Ordnung fallen ,
und durch Ausdünſtungen oder Verunreinigung von Waſſer
und Boden die öffentliche Geſundheit oder die Geſundheit der
Arbeiter gefährden — wie namentlich chemiſche Fabriken ,
Stärkefabriken , Leim⸗, Thran⸗ und Seifenſiedereien , Knochen⸗
brennereien , Knochendarren , Knochenkochereien , Knochenblei⸗
chen, Gerbereien , Abdeckereien , Talgſchmelzen , Schlächtereien
u. ſ. w. — hat das Bezirksamt ein Gutachten des Bezirks⸗
arztes zu erheben .

§ 17 . Ueber die bei dem Vollzug dieſer Verordnung
gegen Anordnungen der Orts⸗ oder Bezirkspolizeibehörde er⸗
hobenen Beſchwerden beſchließt der Bezirksrath vorbehaltlich
des Rekurſes an das Miniſterium des Innern .

äbkeiter
ſiehe § 119 des Polizeiſtrafgeſetzbuches ( Seite 108 ) und die
Bemerkung hiezu.

3 . Straßenpolizeiordnung vom 12 . Mai 1882 .
( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 129. )

( Lagern⸗ von Gegenſtänden auf öffent⸗
lichen Wegen und Plätzen . ) Es iſt unterſagt , ohne Ge⸗
nehmigung der zuſtändigen Behörder ) auf öffentlichen Wegen
und Plätzen Gegenſtände , durch welche der freie Verkehr ge⸗

— Zuſtändig iſt bei Land⸗ und Kreisſtraßen die Waſſer⸗ und
Straßenbauinſpektion , bei Gemeindewegen die Ortspolizeibehörde .
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Straßenpolizeiordnung. 10

hindert werden kann , aufzuſtellen , hinzulegen oder liegen zulaſſen oder den bei der Genehmigung feſtgeſetzten Bedingungen
zuwiderzuhandeln .

§. 5. GBeleuchtung ſolcher Gegenſtände . ) Wer
auf öffentlichen Wegen und Plätzen Gegenſtände der in § 4
bezeichneten Art aufſtellt , hinlegt oder liegen läßt , hat dafür
zu ſorgen , daß dieſelben während der Dunkelheit genügend
beleuchtet find . Dieſe Verpflichtung liegt , wenn Fuhrwerke
durchreiſender Perſonen auf öffentlichen Wegen und Plätzen
während der Dunkelheit aufgeſtellt ſind , ſowohl dem Leiter
des Fuhrwerks , als dem Wirthe ob, bei welchem der Rei⸗
ſende eingeſtellt hat .

§ 6. Schleifen von Gegenſtänden auf Land⸗
ſtraßen und Kr eisſtraßen . ) Es iſt unterſagt , auf den
Landſtraßen und Kreisſtraßen Gegenſtände zu ſchleifen , welche,wie Steine , Bäume , Bauholz , Sägeklötze , Faſchinen , Stangen ,Pflüge , vermöge ihrer Geſtalt , Größe oder Schwere die Fahr⸗
bahn angreifen .

Ausnahmsweiſe kann durch die zuſtändige Behörde ! ) das
Schleifen ſolcher Gegenſtände oder einzelner Gattungen der⸗
ſelben auf beſtimmten Landſtraßen , Kreisſtraßen oder Strecken
derſelben geſtattet werden , ſofern Benachtheiligungen der Straße
(ẽgamentlich bei genügender Schneebahn ) in Folge des Schleifensnicht zu befürchten ſind oder nach den örtlichen Verhältniſſender Land⸗ und Forſtwirthſchaft eine ausnahmsweiſe Geſtattungals dringend wünſchenswerth erſcheint .

Werden Gegenſtände auf den Landſtraßen oder Kreis⸗
ſtraßen geſchleift , ſo ſind die Vorſichtsmaßregeln zu beachten , die
zur Verhütung von Störungen des Verkehrs , von Gefährdungender Sicherheit und von erheblicheren Beſchädigungen des Straßen⸗
körpers allgemeiu erforderlich oder bei Ertheilung der Geneh⸗migung befonders vorgeſchrieben worden ſind.

§. 7. ( Schleifen von Gegenſtänden auf Ge⸗
meindewegen ) . Die Beſtimmung des letzten Abſatzes des
§6 findet auch auf Gemeindewege Anwendung .

) Zuſtändig iſt bei Land⸗ und Kreisſtraßen die Waſſer⸗ und
Straßenbauinſpektion , bei Gemeindewegen die Ortspolizeibehörde .
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Aus dem Landrecht .

Im übrigen kann das Schleifen ſolcher Gegenſtände auf
Gemeindewegen durch orts⸗ oder bezirkspolizeiliche Vorſchrift
unterſagt oder beſchränkt werden .

§. 8. ( Aufgraben und ſonſtige Arbeiten an öf⸗
fentlichen Wegen ) . Es iſt unterſagt , ohne vorgängige
Genehmigung der zuſtändigen Behörde ! ) an öffentlichen Wegen
Aufgrabungen und ſonſtige den Straßenkörper oder deſſen
Zubehörden berührende Arbeiten vorzunehmen oder den Be⸗
dingungen der in dieſer Hinſicht ertheilten Genehmigung zu⸗
widerzuhandeln .

Die Genehmigung iſt auch dann einzuholen , wenn die
Aufgrabungen und ſonſtigen Arbeiten zum Zweck der Her⸗
ſtellung und Unterhaltung von Zufahrten , Dohlen und an⸗
deren Vorrichtungen geſchehen ſollen , welche den Anſtößern
oder ſonſtigen Perſonen an dem öffentlichen Wege kraft Dul⸗
dung oder eines in Anſpruch genommenen Rechtstitels zuſtehen.

4 . Landrechts⸗Sätze 653 —682 . )
Erſter Ahſchnitt .

Von Scheidmauern und Scheidgräben .
653 . Jede Scheidwand zweier Gebäude bis zum Firſt ,

jede Scheidmauer zwiſchen Höfen , Gärten oder geſchloſſenen
Ackern wird für gemeinſchaftlich angeſehen , inſofern weder ein
Rechtstitel noch ein ſinnliches Merkmal des Gegentheils vor⸗
handen iſt .

654 . Ein ſolches Merkmal iſt vorhanden :
a . Wenn die Spitze der Mauer auf einer Seite gerade und

ſenkrecht mit ihrer Außenſeite fortläuft und auf der
andern eine abhängige Fläche bildet .

b . Wenn nur auf einer Seite eine ſchräge Decke ( eine

) Zuſtändig iſt bei Land⸗ und Kreisſtraßen die Waſſer⸗ und
Straßenbauinſpektion , bei Gemeindewegen die Ortspolizeibehörde .

) Dieſe Vorſchriften ſind civilrechtlicher Natur , d. h. es
kann ihre Beachtung nicht auf polizeilichem Wege erzwungen werden ,und Zuwiderhandlung iſt nicht ſtrafbar , es bleibt vielmehr dem , der
ſich durch eine Zuwiderhandlung verletzt glaubt , überlaſſen , ſein
Recht bei den Gerichten zu ſuchen.
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